
Ausstellungsordnung des ÖCP – Vergabemodus für die 
Anwartschaften für die ÖCP Clubchampionate und Sondertitel 

 
§ 1 Formwerte 

(1) In der Babyklasse und Jüngstenklasse wird auf dem Formwertblatt nur 
„Vielversprechend“, „Versprechend“ oder „Nicht entsprechend“ vermerkt. Es 
erfolgt keine Reihung.  

(2) In den anderen Klassen werden die Formwertnoten „Vorzüglich“, „Sehr gut“, 
„Gut“, „Genügend“ vergeben bzw. kann der Pudel disqualifiziert werden. Die 
ersten 4 Pudel, die ein „Vorzüglich“ oder „Sehr gut“ erhalten, müssen gereiht 
werden. 

(3) Auf Sonderschauen und Clubausstellungen des ÖCP kann neben der 
Anwartschaft für die Championate des Österreichischen Kynologenverbandes 
(ÖKV) die Anwartschaft auf ein ÖCP-Clubchampionat vergeben werden. Es 
besteht kein Rechtsanspruch auf eine Anwartschaft. 

(4) Die Anwartschaft auf ein ÖCP-Clubchampionat kann an 
1. den Pudel, der mit „Vorzüglich 1“ bewertet wird und dessen Besitzer 

Mitglied des ÖCP ist, 
oder 

2. den Pudel, der mit „Vorzüglich 2“ bewertet wird und dessen Besitzer 
Mitglied des ÖCP ist, wenn 

a) der Besitzer des Pudels, der mit „Vorzüglich 1“ bewertet wird, kein 
Clubmitglied ist  

                      oder 
b) der Pudel, der mit „Vorzüglich 1“ bewertet wird, die Anwartschaft nicht 

mehr benötigt (d.h. er schon bestätigter CP Clubchampion ist) 
 vergeben werden. 
 
§ 2 Clubchampionate 

(1) Der Titel „ÖCP Jugendclubchampion“ wird auf Antrag des Eigentümers vom 
ÖCP dem Pudel zuerkannt, der dreimal die Anwartschaft auf den ÖCP 
Clubjugendchampion erhalten hat. Eine Anwartschaft kann durch eine 
Anwartschaft aus der Zwischen- oder Offenen Klasse bis 24 Monate ersetzt 
werden. 

(2) Der Titel „ÖCP Clubchampion“ wird auf Antrag des Eigentümers vom ÖCP 
dem Pudel zuerkannt, der viermal die Anwartschaft auf den ÖCP 
Clubchampion erhalten hat. 

(3) Der Titel „ÖCP Veteranenclubchampion“ wird auf Antrag des Eigentümers 
vom ÖCP dem Pudel zuerkannt, der dreimal die Anwartschaft auf den ÖCP 
Veteranenchampion erhalten hat. 

(4) Das Ansuchen auf die Clubchampionate muss bis 12 Monate nach Erhalt der 
letzten Anwartschaft eingereicht werden. 

 
§ 3 Sondertitel 

(1) Auf Clubausstellungen können Sondertitel vergeben werden. Diese werden 
laut Ausschreibung der Ausstellung vergeben.  

(2) Voraussetzung für einen Sondertitel ist mindestens ein „Vielversprechend“ in 
der Baby- und Jüngstenklasse bzw. ein „Vorzüglich 1“ in den anderen 
Klassen, soweit es nicht anders in der Ausschreibung verlautbart wird. 

(3) Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Erhalt eines Sondertitels. 
(1)  


